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Beschreibung 

Die  Erfindung  betrifft  ein  Wandbauelement  zur  Bil- 
dung  einer  Gebäudewand  gemäß  dem  Oberbegriff  des 
Anspruchs  1  sowie  eine  aus  einer  Vielzahl  derartiger  s 
Wandbauelemente  gebildete  Wand. 

Gebäudewände  aus  Holz  oder  Holzwerkstoff  wer- 
den  üblicherweise  am  Einbauort  durch  Aufstellen  einer 
Stützkonstruktion  und  anschließendes  Beplanken  der 
Stützkonstruktion  mit  Holz-  oder  Holzfaserplatten  er-  10 
stellt.  Gegebenenfalls  wird  die  auf  diese  Weise  gebilde- 
te  zweischalige  Wand  mit  einem  Dämm-Material  gefüllt. 
Die  Erstellung  einer  derartigen  Wand  ist  aufgrund  der 
Vielzahl  von  auf  der  Baustelle  durchzuführenden  Arbei- 
ten  relativ  aufwendig  und  somit  kostenintensiv.  Darüber  15 
hinaus  ist  die  Ausbildung  ungeradliniger,  d.h.  abgewin- 
kelter  Wandverläufe  sehr  arbeitsintensiv. 

Es  ist  bekannt,  Gebäudewände  aus  Holz  werkstatt- 
mäßig  vorzufertigen  und  als  Fertigteil  auf  die  Baustelle 
zu  bringen  und  dort  aufzustellen.  Auf  diese  Weise  ist  20 
zwar  eine  wirtschaftliche  Fertigung  der  Wand  zu  erzie- 
len,  jedoch  erfordert  die  Ausbildung  einer  individuellen 
Wandgestaltung  einen  erheblichen  Umbau  der  Maschi- 
nen  und  Werkzeuge,  so  daß  vorgefertigte  Wände  in  nur 
wenigen  Ausgestaltungen  erhältlich  sind.  Darüber  hin-  25 
aus  bedarf  es  zum  Transport  und  der  Montage  einer  der- 
artigen  vorgefertigten  Wand  bestimmter  Krane  und 
Werkzeuge,  so  daß  die  Wand  nur  von  entsprechend 
ausgerüsteten  Firmen,  jedoch  nicht  von  Einzelperso- 
nen,  insbesondere  Selbstbau-Handwerkern  aufgestellt  30 
werden  kann. 

Aus  der  FR-25  42  026-A1,  von  der  im  Oberbegriff 
des  Anspruchs  1  ausgegangen  wird,  ist  ein  Wandbau- 
element  bekannt,  das  zwei  vertikale,  parallel  zueinan- 
der  verlaufende  Wandplatten  aus  Holz  aufweist,  die  35 
über  eine  horizontale,  etwa  mittig  angeordnete,  kurze 
Stegplatte  aus  Holz  auf  Abstand  gehalten  sind.  Die 
Wandplatten  besitzen  auf  ihrer  Oberseite,  ihrer  Unter- 
seite  und  ihren  Stirnseiten  jeweils  Verbindungselemen- 
te  in  Form  von  Nuten  und  Federn,  so  daß  benachbarte  40 
Wandbauelemente  in  Eingriff  treten  können.  Das  Wand- 
bauelement  weist  jedoch  aufgrund  der  kurzen,  mittigen 
Stegplatte  eine  relativ  geringe  räumliche  Stabilität  auf 
und  die  Stegplatte  erschwert  die  Anordnung  von  verti- 
kalen  Stützen  eines  konstruktiven  Tragsystems  eines  45 
Gebäudes  im  Inneren  der  aus  den  Wandbauelementen 
zusammengesetzten  Wand. 

In  der  EP-0  125  196  A1  ist  ein  Wandbauelement  in 
Form  eines  rechteckigen  Kastens  gezeigt,  der  aus  zwei 
vertikalen  Platten  und  zwei  horizontalen  Platten  gebildet  so 
ist.  Der  Kasten  ist  auf  gegenüberliegenden,  zu  den 
Wandflächen  weisenden  Seiten,  d.h.  in  horizontaler 
Richtung  offen.  Zum  Aufbauen  der  Wand  werden  meh- 
rere  Wandbauelemente  auf-  und  nebeneinander  ange- 
ordnet.  In  diesem  Zustand  sind  die  Wandflächen  immer  55 
noch  offen.  Dann  wird  die  Wand  auf  der  5  einen  Seite 
mit  Holzpanelen  geschlossen,  woraufhin  die  nun  noch 
einseitig  offene  Wand  mit  Dämm-Material  gefüllt  wird, 

bevor  auch  auf  der  zweiten  Seite  Holzpanelen  ange- 
bracht  werden.  Der  Aufbau  der  Wand  erfordert  somit  auf 
der  Baustelle  noch  eine  Vielzahl  von  Bearbeitungs- 
schritten,  so  daß  ein  Wandbauelement  im  gattungsge- 
mäßen  Sinne  nicht  vorhanden  ist.  Darüber  hinaus  sind 
bei  der  Wand  gemäß  der  EP-0  1  25  1  96-A1  ebenfalls  ei- 
ne  Vielzahl  von  horizontalen,  die  gesamte  Wand  durch- 
ziehenden  Stegen  vorgesehen,  die  die  Anordnung  von 
vertikalen  Stützen  innerhalb  der  Wand  unmöglich  ma- 
chen. 

Der  Erfindung  liegt  die  Aufgabe  zugrunde,  ein  in 
einfacher  Weise  zu  handhabendes  Wandbauelement 
sowie  eine  Wand  aus  einer  Vielzahl  derartiger  Wand- 
bauelemente  zu  schaffen,  die  schnell  zu  errichten  ist. 

Diese  Aufgabe  wird  erfindungsgemäß  bei  einem 
Wandbauelement  der  genannten  Art  dadurch  gelöst, 
daß  zwei  vertikale  Stegplatten  vorgesehen  sind,  deren 
Außenseite  bündig  mit  den  Stirnseiten  der  Wandplatten 
abschließt,  so  daß  ein  auf  der  Oberseite  und  der  Unter- 
seite  offener  Hohlkasten  mit  rechteckigem  Querschnitt 
gebildet  ist. 

Die  auf  diese  Weise  gebildeten  hohlkastenartigen 
Wandbauelemente  lassen  sich  durch  Anordnen  in  meh- 
reren  Lagen  übereinander  zu  einer  Wand  zusammen- 
setzen.  Die  Verbindungselemente  an  den  Wandplatten 
stellen  dabei  sicher,  daß  sowohl  die  in  einer  Lage  ne- 
beneinander  angeordneten  Wandbauelemente  als 
auch  die  übereinander  angeordneten  ineinander  grei- 
fen,  so  daß  eine  sichere  gegenseitige  Positionierung 
der  Wandbauelemente  sowie  eine  ausreichende  Ge- 
samtstabilität  der  Wand  gewährleistet  ist. 

Die  Stegplatten,  die  die  Wandplatten  in  gegenseiti- 
gem  Abstand  halten,  verlaufen  im  wesentlichen  senk- 
recht  zu  den  Wandplatten,  so  daß  ein  stabiler  Kasten 
mit  im  wesentlichen  rechteckigem  Querschnitt  gebildet 
ist.  Dabei  bestehen  die  Stegplatten  ebenfalls  aus  Holz 
oder  Holzwerkstoff,  so  daß  das  Wandbauelement  aus 
einem  einheitlichen  Werkstoff  aufgebaut  ist.  Vorzugs- 
weise  sind  die  Wandplatten  und  die  Stegplatten  mitein- 
ander  verleimt  oder  verklebt  und/oder  verklammert  und/ 
oder  verschraubt  und/oder  vernagelt  und/oder  verdü- 
belt. 

Als  Verbindungselemente  haben  sich  Nut  und  Fe- 
der  bewährt,  so  daß  sich  die  Ausbildung  und  Anbrin- 
gung  spezieller  Beschläge  erübrigt.  Auf  der  Oberseite 
jeder  Wandplatte  ist  dabei  eine  Feder  vorgesehen,  wäh- 
rend  auf  der  Unterseite  jeweils  eine  entsprechende  Nut 
ausgebildet  ist.  Entsprechende  Nut-Feder-Ausgestal- 
tungen  sind  auch  an  den  Stirnseiten  der  Wandplatten 
vorgesehen. 

Die  Außenseite  der  Stegplatten  schließt  bündig  mit 
den  Stirnseiten  der  Wandplatten  ab.  Auf  diese  Weise 
kommen  die  Außenseiten  der  Stegplatten  nebeneinan- 
der  liegender  Wandbauelemente  in  Kontakt,  so  daß  die 
Wandbauelemente  vollflächig  in  Anlage  geraten.  Durch 
Verleimen  und/oder  Verschrauben  der  aneinandersto- 
ßenden  Stegplatten  benachbarter  Wandbauelemente 
läßt  sich  eine  sichere  gegenseitige  Positionierung  der 
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Wandbauelemente  sowie  eine  hohe  Wandstabilität  er- 
reichen. 

Vorzugsweise  schließt  die  Oberseite  der  Stegplat- 
ten  mit  den  Oberseiten  der  Wandplatten  bündig  ab.  Die 
Unterseite  der  Stegplatten  verläuft  jedoch  in  einem  be-  s 
stimmten  Abstand  oberhalb  der  Unterseiten  der  Wand- 
platten.  Auf  diese  Weise  ist  zwischen  der  Oberseite  der 
Stegplatten  eines  Wandbauelementes  und  der  Unter- 
seite  der  Stegplatten  eines  darüber  angeordneten 
Wandbauelementes  ein  in  Wandlängsrichtung  verlau-  10 
fender  Durchgangskanal  gebildet,  der  zur  Aufnahme 
von  Installationsleitungen  und  -röhren  verwendet  wer- 
den  kann. 

Der  von  den  Wandplatten  und  den  Stegplatten  be- 
grenzte  Innenraum  des  Wandbauelementes  ist  vor-  15 
zugsweise  mit  Dämm-Material  ausgefüllt.  Dabei  kann 
es  sich  um  Glaswolle,  Zellulose,  Holzwolle,  Korkschrot, 
Stroh,  Strohlehm,  Strohleichtlehm  oder  ähnliches  Füll- 
material  handeln. 

Um  der  Wand  ein  bestimmtes,  vom  Bauherrn  ge-  20 
wünschtes  Aussehen  zu  geben,  kann  vorgesehen  sein, 
daß  die  äußere  Wandplatte  auf  ihrer  Außenseite  mit  ei- 
ner  Verblendung  versehen  ist.  Dabei  kann  die  Verblen- 
dung  mittels  einer  Stützkonstruktion,  beispielsweise  ei- 
ner  Lattenanordnung,  im  Abstand  von  der  äußeren  25 
Wandplatte  gehalten  sein.  Auf  diese  Weise  ist  eine  hin- 
terlüftete  Fassade  gegeben.  Die  Verblendung  kann  da- 
bei  von  einer  Profilschalung,  einem  Putz  oder  einer  Ver- 
klinkerung  gebildet  sein.  Eine  Profilschalung  bringt  den 
Vorteil  mit  sich,  daß  die  obere  Profilschalungslage  eines  30 
Wandbauelementes  mit  der  unteren  Profilschalungsla- 
ge  eines  darüber  angeordneten  Wandbauelementes 
über  eine  Nut-Feder-Verbindung  in  Eingriff  treten  kann, 
so  daß  die  Verblendung  benachbarter  Wandbauele- 
mente  gegenseitig  fixiert  und  gestützt  sind.  35 

Vorzugsweise  sind  die  Wandplatten  im  wesentli- 
chen  eben  ausgebildet,  so  daß  das  Wandbauelement 
eine  quaderförmige  Gestalt  aufweist.  Zur  Bildung  einer 
Wandecke  kann  ein  Wandbauelement  vorgesehen  sein, 
dessen  Wandplatten  in  sich  abgewinkelt  sind.  Die  40 
Wandplatten  bestehen  dabei  aus  zwei  miteinander  ver- 
bundenen  Plattenelementen,  die  über  lösbare  Beschlä- 
ge  miteinander  in  Eingriff  bzw.  außer  Eingriff  gebracht 
werden  können.  Dabei  ist  es  auch  möglich,  daß  die  Plat- 
tenelemente  in  einem  bestimmten  Winkel  zueinander  45 
verlaufen,  so  daß  ein  derartiges  Wandbauelement  als 
Eckbaustein  verwendet  werden  kann.  Zur  Bildung  einer 
Gebäudeecke  sind  die  Plattenelemente  vorzugsweise 
unter  einem  rechten  Winkel  zueinander  angeordnet. 

Ein  durch  lösbare  Beschläge  zusammensetzbares  so 
Wandbauelement  bringt  den  weiteren  Vorteil  mit  sich, 
daß  es  um  eine  vorgegebene  vertikale  Stütze  einer  Ge- 
bäudestützkonstruktion  herumgeführt  werden  kann, 
ohne  das  Wandbauelement  beschädigen  zu  müssen. 

Hinsichtlich  der  Wand  wird  die  Aufgabe  erfindungs-  55 
gemäß  dadurch  gelöst,  daß  die  Wandbauelemente  in 
mehreren  Lagen  über-  und  nebeneinander  angeordnet 
und  miteinander  verbunden  sind.  Dabei  sind  die  Wand- 

bauelemente  vorzugsweise  miteinander  verleimt  oder 
verklebt  und/oder  verklammert  und/oder  verschraubt 
und/oder  vernagelt  und/oder  verdübelt.  Benachbarte 
Wandbauelemente  einer  Lage  sind  dabei  zusätzlich  zu 
den  Verbindungselementen  der  Wandplatten  über  die 
stirnseitig  angeordneten  Außenflächen  der  Stegplatten 
miteinander  verbunden.  Die  übereinander  angeordne- 
ten  Wandbauelemente  greifen  mit  der  Nut-Feder-Ver- 
bindung  ihrer  Wandplatten  ineinander  und  sind  eben- 
falls  in  der  genannten  Weise  miteinander  verbunden. 
Der  die  Wand  aufstellende  Handwerker  kann  somit  mit 
einfach  zusammensetzbaren  Wandbauelementen,  die 
beispielsweise  eine  Länge  von  etwa  einem  Meter,  eine 
Höhe  von  etwa  40  cm  und  eine  Tiefe  entsprechend  der 
gewünschten  Wandstärke  aufweisen  können  und  somit 
leicht  handhabbar  sind,  in  relativ  kurzer  Zeit  eine  zwei- 
schalige  Gebäudewand  aufstellen,  die  eine  hohe  Stabi- 
lität  aufweist. 

Der  zwischen  den  Wandplatten  gebildete  Innen- 
raum  der  Wand  kann  mit  Dämm-Material,  beispielswei- 
se  Zellulose,  Holzwolle,  Korkschrot,  Stroh,  Strohlehm 
oder  Glaswolle  ausgefüllt  sein,  so  daß  eine  gute  Wär- 
me-  und/oder  Schalldämmung  erreichbar  ist. 

Auf  der  Baustelle  wird  für  das  Gebäude  eine  Stütz- 
konstruktion  in  Form  eines  räumlichen  Rahmens  aufge- 
stellt,  der  vertikale  Stützen,  horizontale  Träger  sowie 
Bodenschwellen  umfaßt.  Die  Bodenschwellen  verlau- 
fen  auf  der  Kellerdecke  bzw.  der  Grundplatte  in  der  ge- 
wünschten  Ausrichtung  der  Wand.  Auf  die  Boden- 
schwellen  sind  die  Wandbauelemente  aufsetzbar,  die 
die  untere  Lage  der  Wand  bilden.  Um  eine  ausreichend 
stabile  Anbringung  der  Wandbauelemente  der  unteren 
Lage  an  der  zugeordneten  Bodenschwelle  zu  erreichen, 
ist  in  vorzugsweiser  Ausgestaltung  der  Erfindung  vor- 
gesehen,  daß  die  Wandplatten  der  unteren  Lage  der 
Wandbauelemente  die  Bodenschwelle  der  Gebäude- 
stützkonstruktion  zwischen  sich  aufnehmen  und  mit  die- 
ser  verbunden  sind.  Dieses  kann  dadurch  erreicht  wer- 
den,  daß  die  Unterseite  der  Stegplatten  in  einem  be- 
stimmten  Abstand  oberhalb  der  Unterseite  der  Wand- 
platten  verlaufen,  so  daß  die  Stegplatten  das  Umgreifen 
der  Bodenschwelle  nicht  behindern. 

Die  vertikalen  Stützen  der  Gebäudestützkonstruk- 
tion  sollten  innerhalb  des  Wandaufbaus  angeordnet 
sein.  Aus  diesem  Grunde  ist  vorgesehen,  daß  die 
Wandplatten  eine  Stütze  der  Gebäudestützkonstruktion 
zwischen  sich  aufnehmen  und  mit  dieser  verbunden 
sind.  Dies  kann  einerseits  dadurch  erreicht  werden,  daß 
zumindest  eine  Stegplatte  des  Wandbauelementes  zu 
dessen  Mitte  hin  nach  innen  versetzt  ist,  so  daß  die 
Wandplatten  auf  einer  Seite  des  Wandbauelementes 
frei  auskragen  und  so  die  vormontierte  Sütze  umgreifen 
können,  ohne  daß  die  Stegplatte  dies  behindert. 

Andererseits  ist  es  möglich,  für  die  Aufnahme  einer 
Stütze  ein  Wandbauelement  zu  verwenden,  dessen 
Wandplatten  aus  miteinander  über  lösbare  Beschläge 
verbundenen  Plattenelementen  bestehen.  Ein  derarti- 
ges  zweiteiliges  Wandbauelement  wird  über  die  Be- 
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schlage  zusammengesetzt,  nachdem  die  Stütze  zwi- 
schen  die  frei  auskragenden  Plattenelemente  einge- 
führt  würde.  Wenn  die  verbundenen  Plattenelemente  in 
einer  Ebene  liegen,  ist  ein  Wandbauelement  der  ge- 
nannten  quaderförmigen  Gestalt  gebildet.  Wenn  die 
Plattenelemente  jedoch  unter  einem  Winkel  von  bei- 
spielsweise  90  °  zusammengesetzt  werden,  ist  ein 
Wandbauelement  für  eine  rechtwinklige  Gebäudeecke 
geschaffen,  in  dem  eine  Eckstütze  der  Rahmenkon- 
struktion  aufgenommen  werden  kann. 

Um  in  einer  Wand  eine  Ecke  auszubilden,  ohne  daß 
gleichzeitig  eine  Stütze  aufgenommen  werden  muß,  ist 
in  bevorzugter  Ausführung  der  Erfindung  zwischen  zwei 
Wandbauelementen  ein  Winkelstück  angeordnet,  das 
über  Verbindungselemente  mit  den  Wandbauelemen- 
ten  in  Eingriff  steht.  Das  Winkelstück  besteht  vorzugs- 
weise  aus  Holz  und  weist  einen  etwa  rhombusförmigen 
Querschnitt  auf,  dessen  Längsseiten  jeweils  mit  den 
Stirnseiten  der  angrenzenden  Wandbauelemente  bei- 
spielsweise  über  eine  Feder-Nut-Verbindung  verbun- 
den  sind.  Die  Wandbauelemente  verlaufen  somit  unter 
einem  Winkel  zueinander,  dessen  Größe  von  der  Ge- 
stalt  des  Winkelstücks  abhängig  ist. 

Weitere  Einzelheiten  und  Merkmale  der  Erfindung 
sind  aus  der  folgenden  Beschreibung  eines  Ausfüh- 
rungsbeispiels  unter  Bezugnahme  auf  die  Zeichnung 
ersichtlich.  Es  zeigen: 

Figur  1  einen  Vertikalschnitt  durch  ein  Wandbauele- 
ment  gemäß  einem  ersten  Ausführungsbei- 
spiel  der  Erfindung, 

Figur  2  einen  Horizontalschnitt  durch  das  Wandbau- 
element  gemäß  Figur  1, 

Figur  3  einen  Vertikalschnitt,  in  dem  der  untere  An- 
schluß  einer  Wand  dargestellt  ist, 

Figur  4  einen  Horizontalschnitt  durch  eine  Gebäu- 
deecke, 

Figur  5  einen  Horizontalschnitt  durch  eine  Wandek- 
ke,  und 

Figur  6  eine  alternative  Ausführungsform  für  eine 
Gebäudeecke  im  Horizontalschnitt. 

Wie  in  den  Figuren  1  und  2  dargestellt  ist,  besitzt 
ein  Wandbauelement  10  zwei  vertikale,  parallel  zuein- 
ander  verlaufende  ebene  Wandplatten  11  und  12  aus 
Holz  oder  einem  Holzwerkstoff.  Die  seitlichen  Enden 
der  Wandplatten  11  und  12  sind  über  senkrecht  zu  den 
Wandplatten  11  und  12  verlaufende  Stegplatten  13  und 
1  4,  die  ebenfalls  aus  Holz  oder  Holzwerkstoff  bestehen, 
auf  Abstand  gehalten.  Die  Wandplatten  und  die  Steg- 
platten  sind  miteinanderverleimt  und  über  Dübel  17  mit- 
einander  verdübelt.  Die  Außenseite  der  Stegplatten  1  3 
und  14  geht  in  die  Stirnseiten  der  Wandplatten  11  und 

12  bündig  über.  Auf  diese  Weise  ist  ein  Hohlkasten  mit 
rechteckigem  Querschnitt  gebildet,  der  auf  der  Obersei- 
te  und  der  Unterseite  offen  ist  und  einen  Innenraum  20 
begrenzt. 

5  Wie  Figur  1  zeigt,  schließen  die  Oberseiten  der 
Stegplatten  mit  den  Oberseiten  der  Wandplatten  bündig 
ab.  Die  Unterseiten  der  Stegplatten  verlaufen  in  einem 
bestimmten  Abstand  oberhalb  der  Unterseiten  der 
Wandplatten. 

10  Sowohl  an  der  Oberseite  und  Unterseite  der  Wand- 
platten  1  1  und  1  2  als  auch  an  deren  Stirnseiten  sind  Ver- 
bindungselemente  in  Form  einer  Nut  16  bzw.  einer  Fe- 
der  1  5  angeordnet,  die  dem  Eingriff  mit  entsprechenden 
Verbindungselementen  benachbarter  Wandbauele- 

15  mente  dienen. 
In  der  in  Figur  1  dargestellten  Ausführungsform  sind 

an  der  Oberseite  der  Wandplatten  11  und  12  jeweils  eine 
Feder  15  ausgebildet,  während  an  der  Unterseite  ent- 
sprechend  geformte  Nuten  16  vorgesehen  sind.  Jede 

20  Wandplatte  11  bzw.  12  weist  gemäß  Figur  2  an  ihrer  ei- 
nen  Stirnseite  eine  Nut  1  6  und  an  ihrer  entgegengesetz- 
ten  Stirnseite  eine  Feder  1  5  auf,  wobei  die  Wandplatten 
derart  gegenseitig  ausgerichtet  sind,  daß  auf  jeder  Seite 
des  Wandbauelementes  10  eine  Nut  16  und  eine  Feder 

25  15  vorgesehen  sind. 
Auf  der  Außenseite  der  äußeren  Wandplatte  12 

sind  zwei  senkrecht  verlaufende,  vorzugsweise  aus 
Holz  bestehende  Latten  1  9  angebracht,  die  eine  Stütz- 
konstruktion  für  eine  als  Verblendung  dienende  Profil- 

30  schalung  18  tragen,  die  ebenfalls  aus  Holz  besteht  und 
auf  die  Latten  19  aufgenagelt  oder  in  sonstiger  Weise 
befestigt  sein  kann.  Die  Profilschalung  18  besteht  aus 
Profillatten  18a,  die  auf  ihrer  Oberseite  mit  einer  Feder 
18b  und  auf  ihrer  Unterseite  mit  einer  Nut  18c  ausge- 

35  stattet  sind.  Die  Feder  18b  einer  Profillatte  18a  greift  in 
die  Nut  18c  der  darüber  angeordneten  Profillatte  18a 
und  ist  in  dieser  festgelegt,  so  daß  die  Profillatten  ge- 
genseitig  fixiert  sind. 

Die  Feder  18b  der  oberen  Profillatte  18a  eines 
40  Wandbauelementes  10  kann  in  die  Nut  18c  der  unteren 

Profillatte  18a  eines  darüber  angeordneten  Wandbau- 
elementes  10  eingreifen  und  in  dieser  festgelegt  sein, 
so  daß  ein  die  einzelnen  Wandbauelemente  übergrei- 
fender  Verbund  der  Profilschalung  18  erreicht  ist. 

45  Aufgrund  der  Latten  19  ist  die  Profilschalung  18  im 
Abstand  von  der  äußeren  Wandplatte  12  gehalten,  so 
daß  ein  zur  Hinterlüftung  dienender  Zwischenraum  21 
gebildet  ist. 

Zur  Bildung  einer  Wand  werden  die  Wandbauele- 
50  mente  10  in  mehreren  Lagen  übereinander  angeordnet 

und  miteinander  verbunden.  Zur  Verbindung  nebenein- 
ander  angeordneter  Wandbauelemente  10  einer  Lage 
werden  die  auf  den  einander  zugewandten  Stirnseiten 
ausgebildeten  Nuten  16  und  Federn  15  in  Eingriff  ge- 

55  bracht.  Dabei  legen  sich  die  aneinander  zugewandten 
Außenflächen  der  Stegplatten  15  benachbarter  Wand- 
bauelemente  aneinander,  so  daß  die  Stegplatten  14  mit- 
einander  verschraubt  werden  können.  Alternativ  oder 
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zusätzlich  dazu  ist  es  möglich,  die  Wandbauelemente 
1  0  zumindest  an  den  Stegplatten  1  4  miteinander  zu  ver- 
leimen.  Die  Profilschalungen  18  benachbarter  Wand- 
bauelemente  stoßen  stumpf  aneinander. 

Der  Innenraum  der  Wandbauelemente  10  kann 
dann  mit  einem  Dämm-Material  26,  beispielsweise  Zel- 
lulose,  Holzwolle,  Korkschrot,  Glaswolle  oder  Stroh  ge- 
füllt  werden  (Figur  3),  woraufhin  die  nächste  Lage  von 
Wandbauelementen  10  aufgesetzt  wird.  Die  Wandbau- 
elemente  10  der  nächsten  Lage  treten  mit  ihren  an  der 
Unterseite  der  Wandplatten  11  und  12  ausgebildeten 
Nuten  1  6  mit  den  auf  der  Oberseite  der  Wandplatten  des 
darunter  angeordneten  Wandbauelementes  ausgebil- 
deten  Federn  1  5  in  Eingriff  und  werden  dabei  zusätzlich 
verleimt.  Gleichzeitig  tritt  die  untere  Profillatte  18a  des 
oberen  Wandbauelementes  10  mit  der  oberen  Profillatte 
18a  des  darunter  liegenden  Wandbauelementes  in  be- 
schriebener  Weise  in  Eingriff. 

Da  die  Unterseite  13a  der  Stegplatten  13  im  Ab- 
stand  oberhalb  von  der  Unterseite  der  Wandplatten  11 
bzw.  12  verläuft,  ist  bei  aufeinandergesetzten  Wand- 
bauelementen  ein  in  Längsrichtung  der  Wand  verlau- 
fender  Durchgangskanal  27  gebildet,  der  die  verschie- 
denen  Installationsleitungen  aufnehmen  kann. 

Im  folgenden  wird  der  untere  Anschluß  der  Wand 
an  eine  bestehende  Stützkonstruktion  beschrieben. 

Gemäß  Figur  3  ist  eine  Kellerdecke  bzw.  eine 
Grundplatte  24  ausgebildet,  auf  der  eine  Bodenschwel- 
le  22  angeordnet  und  fixiert  ist.  Die  Breite  der  Boden- 
schwelle  22  entspricht  dem  Abstand  der  Wandplatten 
11  und  12,  d.h.  der  lichten  Weite  des  Wandbauelemen- 
tes.  Das  Wandbauelement  1  0  wird  mit  seiner  Unterseite 
auf  die  Bodenschwelle  22  aufgesetzt,  wobei  die  Wand- 
platten  11  und  12  die  Bodenschwelle  22  teilweise  zwi- 
schen  sich  aufnehmen.  Das  Wandbauelement  ist  fertig 
positioniert,  wenn  die  Unterseiten  der  Stegplatten  13 
und  14  mit  der  Oberseite  der  Bodenschwelle  22  in  An- 
lage  kommen.  In  dieser  in  Figur  3  dargestellten  Position 
wird  das  Wandbauelement  an  der  Bodenschwelle  22 
mittels  einer  Schraubung  und/oder  einer  Klebung  oder 
in  sonstiger  Weise  festgelegt. 

Gemäß  Figur  3  ist  darüber  hinaus  noch  ein  außen- 
seitig  angeordnetes  Abschlußprofil  25  sowie  ein  auf  der 
Kellerdecke  bzw.  der  Grundplatte  24  aufgebrachter 
Fußbodenausbau  23  dargestellt. 

In  Figur  4  ist  die  Ausbildung  einer  Gebäude-  bzw. 
Wandecke  dargestellt.  Eine  vertikale  Stütze  28  des 
räumlichen  Tragrahmens  weist  einen  quadratischen 
Querschnitt  auf  und  ist  im  Schnittpunkt  zweier  im  we- 
sentlichen  senkrecht  zueinander  verlaufender  Wände 
angeordnet,  die  jeweils  aus  den  zuvor  erläuterten 
Wandbauelementen  10  bestehen.  Als  Verbindung  für 
die  beiden  Wände  ist  ein  Wandbauelement  30  in  Form 
eines  Eckbausteins  vorgesehen,  der  zwei  vertikale,  im 
wesentlichen  parallel  zueinander  verlaufende  Wand- 
platten  31  und  32  aus  Holz  besitzt,  die  in  geschilderter 
Weise  über  Stegplatten  1  3  und  1  4  auf  Abstand  gehalten 
sind. 

Jede  Wandplatte  31  bzw.  32  ist  aus  zwei  vertikalen, 
aneinander  anbringbaren  Plattenelementen  31a  und 
31  b  bzw.  32a  und  32b  aufgebaut,  die  über  stirnseitig  an- 
gebrachte  Beschläge  33  lösbar  miteinander  verbindbar 

5  sind.  Im  zusammengesetzten  Zustand  verlaufen  die  äu- 
ßeren  Plattenelemente  31a  und  31b  und  die  inneren 
Plattenelemente  32a  und  32b  jeweils  senkrecht  zuein- 
ander,  so  daß  eine  rechtwinklige  Ecke  gebildet  ist.  Da- 
bei  sind  die  äußeren  Plattenelemente  31a  und  31b  ent- 

10  sprechend  länger  als  die  inneren  Plattenelemente  32a 
und  32b  ausgebildet.  Auf  der  Außenseite  der  äußeren 
Plattenelemente  31a  und  31  b  ist  in  geschilderter  Weise 
eine  Profilschalung  18  mittels  vertikaler  Latten  19  auf 
Abstand  gehalten,  wobei  an  der  äußeren  Ecke,  an  der 

15  die  Profilschalungen  1  8  zusammenlaufen,  eine  Abdeck- 
leiste  34  von  außen  aufgesetzt  ist. 

Im  folgenden  wird  die  Montage  des  Eckbausteins 
30  erläutert.  Wenn  die  Plattenelemente  31a  und  31b  ei- 
nerseits  und  die  Plattenelemente  32a  und  32b  anderer- 

20  seits  voneinander  getrennt  sind,  sind  zwei  Bausteinteile 
gebildet,  die  jeweils  eine  Stegplatte  14  und  ein  von  die- 
ser  auskragendes  langes  äußeres  Plattenelement  31a 
bzw.  31  b  und  ein  parallel  zu  diesem  verlaufendes,  aus- 
kragendes  kurzes  Plattenelement  32a  bzw.  32b  aufwei- 

25  sen.  Eins  dieser  Teile  wird  so  an  die  Stütze  28  gelegt, 
daß  die  schrägverlaufende  Anschlußebene  des  Teils  et- 
wa  mit  der  Diagonalen  der  Stütze  28  zusammenfällt.  An 
der  anderen,  um  90°  versetzten  Seite  der  Stütze  28  wird 
dann  das  andere  Teil  des  Eckbausteins  entsprechend 

30  angeordnet,  so  daß  die  freien  Kanten  der  Teile,  an  de- 
nen  jeweils  die  Beschläge  33  angeordnet  sind,  anein- 
ander  befestigt  werden  können.  Anschließend  wird  der 
Eckbaustein  in  geeigneter  Weise  an  der  Stütze  28  fest- 
gelegt  und  der  Innenraum  des  Eckbausteins  mit  Dämm- 

35  Material  26  ausgefüllt. 
Der  Anschluß  des  Eckbausteins  an  darüber  oder 

darunter  angeordnete  Eckbausteine  erfolgt  über  eine 
Feder-Nut-Verbindung  in  oben  dargesteller  Weise.  Ent- 
sprechendes  gilt  für  den  Anschluß  des  Eckbausteins  an 

40  die  Wandbauelemente  10  der  angrenzenden  Wände. 
In  Figur  5  ist  eine  Wandecke  dargestellt,  bei  der 

zwei  von  Wandbauelementen  10  gebildete  Wandberei- 
che  unter  einem  Winkel  von  etwa  135°  zusammentref- 
fen.  In  dem  Eckpunkt  ist  ein  als  Adapter  wirkendes  Win- 

45  kelstück  29  angeordnet,  das  einen  im  wesentlichen 
rhombusförmigen  Querschnitt  aufweist,  wobei  die  au- 
ßenliegenden  kurzen  Rhombuskanten  mit  den  Außen- 
seiten  der  Wandplatten  12  der  Wandbauelemente  10 
fluchten,  während  die  langen  Rhombuskanten  über  eine 

so  Feder-Nut-Verbindung  jeweils  mit  einer  Stirnseite  des 
angrenzenden  Wandbauelementes  10  in  Eingriff  ste- 
hen.  Das  Winkelstück  29  besteht  aus  Holz,  vorzugswei- 
se  Massivholz,  und  kann  als  vertikale  Adapterstütze 
ausgebildet  sein,  so  daß  für  mehrere  Lagen  von  Wand- 

os  bauelementen  1  0  nur  ein  Winkelstück  29  notwendig  ist. 
Es  ist  jedoch  auch  möglich,  für  jede  Lage  ein  separates 
Winkelstück  vorzusehen. 

Die  oben  beschriebene  Profilschalung  18  der 
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Wandbauelemente  10  ist  vorzugsweise  im  Bereich  der 
Ecke  über  das  Wandbauelement  10  hinaus  verlängert, 
so  daß  die  freien  Enden  der  Profilschalung  im  äußeren 
Eckpunkt  des  Winkelstücks  29  zu  liegen  kommen.  Um 
die  freien  Kanten  der  Profilschalung  abzudecken,  ist 
von  außen  eine  Abschlußleiste  35  aufgesetzt. 

In  Figur  5  ist  eine  sogenannte  Außenecke  darge- 
stellt,  wobei  der  zwischen  den  angrenzenden  Wänden 
auf  der  Außenseite  gebildete  Winkel  größer  als  der  auf 
der  Innenseite  gebildete  Winkel  ist.  Mit  einem  entspre- 
chenden  Aufbau  kann  jedoch  auch  eine  Innenecke  aus- 
gebildet  werden,  wobei  dann  die  Profilschalung  auf  den 
gemäß  Figur  5  unteren  Wandplatten  11  angebracht  wä- 
re. 

In  Figur  6  ist  eine  alternative  Ausgestaltung  einer 
Gebäude-bzw.  Wandecke  gemäß  Figur  4  dargestellt. 
Eine  vertikale  Stütze  38  des  räumlichen  Tragrahmens 
weist  einen  quadratischen  Querschnitt  auf  und  ist  im 
Schnittpunkt  zweier  im  wesentlichen  senkrecht  zuein- 
ander  verlaufender  Wände  angeordnet,  die  jeweils  aus 
den  oben  näher  erläuterten  Wandbauelementen  10  be- 
stehen.  Als  Verbindung  für  die  beiden  Wände  ist  ein 
Wandbauelement  40  in  Form  eines  Eckbausteins  vor- 
gesehen,  der  aus  zwei  Einzelbausteinen  40a  und  40b 
besteht.  Der  Eckbaustein  40a  weist  zwei  vertikale,  im 
wesentlichen  parallel  zueinander  verlaufende  Wand- 
platten  41a  und  41b  aus  Holz  auf,  die  in  geschilderter 
Weise  über  eine  Stegplatte  43  auf  Abstand  gehalten 
sind.  Die  Stegplatte  43  ist  dabei  im  Abstand  von  den 
Stirnseiten  der  Wandplatten  41a  und  41b  angeordnet. 
Am  entgegengesetzten  Ende  sind  die  Wandplatten  41a 
und  41  b  nicht  über  eine  Stegplatte  miteinander  verbun- 
den,  so  daß  die  vertikale  Stütze  38  zwischen  die  Wand- 
platten  41a  und  41b  eingeführt  werden  kann.  Die  Innen- 
seite  der  Wandplatten  41a  und  41b  liegt  dabei  an  den 
Seitenflächen  der  vertikalen  Stütze  38  an. 

Der  weitere  Einzelbaustein  40b  besitzt  zwei  verti- 
kale,  parallel  zueinander  verlaufende  Wandplatten  42a 
und  42b,  die  über  zwei  Stegplatten  43  und  44  auf  Ab- 
stand  gehalten  sind.  Die  außenliegende  Wandplatte 
42b  ist  dabei  etwa  doppelt  so  lang  wie  die  innenliegende 
Wandplatte  42a,  wobei  jedoch  die  der  Stütze  38  abge- 
wandten  Stirnseiten  der  Wandplatten  42a  und  42b  in  ei- 
ner  Ebene  liegen. 

Während  die  der  Stütze  38  abgewandte  Stegplatte 
43  in  Abstand  von  den  Stirnseiten  der  Wandplatten  42a 
und  42b  angeordnet  ist,  schließt  die  der  Stütze  38  zu- 
gewandte  Stegplatte  44  bündig  mit  der  Stirnseite  der 
kürzeren,  innenliegenden  Wandplatte  42a  ab  und  ist  mit 
der  außenliegenden  Wandplatte  42b  in  etwa  deren  Mit- 
telbereich  verbunden. 

Auf  der  Außenseite  der  äußeren  Wandplatten  41b 
und  42b  der  Einzelbausteine  40a  und  40b  ist  in  bereits 
erläuterter  Weise  eine  Profilschalung  1  8  mittels  vertika- 
ler  Latten  1  9  auf  Abstand  gehalten,  wobei  an  der  äuße- 
ren  Ecke,  an  der  die  Profilschalungen  18  zusammen- 
laufen,  eine  Abdeckleiste  34  von  außen  aufgesetzt  ist. 

Im  folgenden  wird  die  Montage  des  Eckbausteins 

40  näher  erläutert.  Zunächst  wird  der  erste  Einzelbau- 
stein  40a  derart  relativ  zur  vertikalen  Stütze  38  positio- 
niert,  daß  die  Stütze  38  zwischen  den  Wandplatten  41a 
und  41  b  angeordnet  ist.  Die  Stirnseiten  der  Wandplatten 

5  41a  und  41b  liegen  dabei  bündig  zu  der  einen  Seiten- 
fläche  der  vertikalen  Stütze  38.  Anschließend  wird  der 
weitere  Einzelbaustein  40b  seitlich  an  die  vertikale  Stüt- 
ze  38  derart  herangesetzt,  daß  die  Stirnfläche  der  inne- 
ren  Wandplatte  42a  und  die  damit  bündig  abschließen- 

de1  de  Stegplatte  44  auf  der  Außenseite  der  Wandplatte  41  a 
des  Einzelbausteins  40a  zu  liegen  kommen.  Die  außen- 
liegende,  längere  Wandplatte  42b  des  Einzelbausteins 
40b  wird  mit  den  Stirnflächen  der  Wandplatten  41  a  und 
41b  sowie  der  damit  bündig  abschließenden  Seitenflä- 

15  che  der  vertikalen  Stütze  38  in  Anlage  gebracht.  Dieser 
Zustand  ist  in  Figur  6  dargestellt.  Anschließend  werden 
die  Einzelbausteine  40a  und  40b  in  geeigneter  Weise 
miteinander  sowie  an  der  Stütze  38  festgelegt  und  der 
Innenraum  der  Einzelbausteine  mit  Dämm-Material  26 

20  ausgefüllt. 
Der  Anschluß  des  Eckbausteins  40  an  darüber  oder 

darunter  angeordnete  Eckbausteine  erfolgt  über  eine 
Feder-Nut-Verbindung  in  oben  erläuterter  Weise.  Ent- 
sprechendes  gilt  für  den  Anschluß  des  Eckbausteins  an 

25  die  Wandbauelemente  10  der  angrenzenden  Wände. 
Wie  in  Figur  6  dargestellt  ist,  wird  die  aus  den  Wand- 
bausteinen  sowie  den  Eckbausteinen  gebildete  Wand 
auf  ihrer  Innenseite  mit  einer  Holzverkleidung  oder 
Gips-Kartonplatte  45  versehen.  Es  kann  sich  dabei 

30  auch  um  eine  sogenannte  Fermacell-Platte  handeln.  Ei- 
ne  entspechende  Platte  oder  Verkleidung  kann  auch  bei 
den  anderen  Ausführungsbeispielen  vorgesehen  wer- 
den. 

35 
Patentansprüche 

1.  Wandbauelement  zur  Bildung  einer  Gebäudewand 
mit  zwei  vertikalen,  parallel  zueinander  verlaufen- 

40  den  Wandplatten  (11,  12;  31,  32)  aus  Holz  oder 
Holzwerkstoff,  die  über  zumindest  eine  Stegplatte 
(1  3,  1  4)  aus  Holz  oder  Holzwerkstoff,  die  im  wesent- 
lichen  senkrecht  zu  den  Wandplatten  (11,  12;  31, 
32)  verläuft,  auf  Abstand  gehalten  sind,  wobei  die 

45  Wandplatten  (1  1  ,  1  2;  31  ,  32)  an  ihrer  Oberseite,  ih- 
rer  Unterseite  und  ihren  Stirnseiten  mit  Verbin- 
dungselementen  in  Form  von  Nuten  (16)  und  Fe- 
dern  (15)  zum  Eingriff  mit  entsprechenden  Verbin- 
dungselementen  benachbarter  Wandbauelemente 

so  (10)  versehen  sind, 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  zwei  vertikale  Stegplatten  (13,  14)  vorgesehen 
sind,  deren  Außenseite  bündig  mit  den  Stirnseiten 
der  Wandplatten  (1  1  ,  1  2;  31  ,  32)  abschließt,  so  daß 

55  ein  auf  der  Oberseite  und  der  Unterseite  offener 
Hohlkasten  mit  rechteckigem  Querschnitt  gebildet 
ist. 
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2.  Wandbauelement  nach  Anspruch  1,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  die  Oberseite  der  Stegplatten 
(13,  14)  mit  den  Oberseiten  der  Wandplatten  (11, 
1  2;  31  ,  32)  bündig  abschließt. 

3.  Wandbauelement  nach  Anspruch  1  oder  2,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  die  Unterseite  (1  3a)  der  Steg- 
platten  (13,  1  4)  in  einem  bestimmten  Abstand  ober- 
halb  der  Unterseite  der  Wandplatten  (1  1  ,  1  2;  31  ,  32) 
verläuft. 

4.  Wandbauelement  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis 
4,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Wandplatten 
(1  1  ,  1  2;  31  ,  32)  und  die  Stegplatten  (1  3,  1  4)  mitein- 
ander  verleimt  oder  verklebt  und/oder  verklammert 
und/oder  verschraubt  und/oder  vernagelt  und/oder 
verdübelt  sind. 

5.  Wandbauelement  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis 
4,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  der  von  den  Wand- 
platten  und  den  Stegplatten  begrenzte  Innenraum 
(30)  des  Wandbauelementes  (10)  mit  Dämm-Mate- 
rial  (26)  ausgefüllt  ist. 

6.  Wandbauelement  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis 
5,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  äußere  Wand- 
platte  (12;  31)  auf  ihrer  Außenseite  mit  einer  Ver- 
blendung  (18)  versehen  ist. 

7.  Wandbauelement  nach  Ansprüche  6,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  die  Verblendung  mittels  einer 
Stützkonstruktion  (1  9)  im  Abstand  von  der  äußeren 
Wandplatte  (12;  31)  gehalten  ist. 

8.  Wandbauelement  nach  Anspruch  6  oder  7,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  die  Verblendung  (18)  von  ei- 
ner  Profilschalung  (18a),  einem  Putz  oder  einer 
Verklinkerung  gebildet  ist. 

9.  Wandbauelement  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis 
8,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Wandplatten 
(10,  11)  im  wesentlichen  eben  sind. 

10.  Wandbauelement  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis 
8,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Wandplatten 
(31,  32)  in  sich  abgewinkelt  sind. 

11.  Wandbauelement  nach  Anspruch  10,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  die  Wandplatten  (31,  32)  aus 
zwei  miteinander  verbundenen  Plattenelementen 
(31a,  31b,  32a,  32b)  bestehen. 

12.  Wandbauelement  nach  Anspruch  11,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  die  Plattenelemente  (31a,  31b, 
32a,  32b)  über  lösbare  Beschläge  (33)  miteinander 
verbunden  sind. 

13.  Wandbauelement  nach  Anspruch  11  oder  12,  da- 

durch  gekennzeichnet,  daß  die  Plattenelemente 
(31  a,  31  b,  32a,  32b)  unter  einem  rechten  Winkel  zu- 
einander  angeordnet  sind. 

5  14.  Wand  aus  einer  Vielzahl  von  Wandbauelementen 
gemäß  einem  der  Ansprüche  1  bis  1  3,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  die  Wandbauelemente  (10;  30) 
in  mehreren  Lagen  über-  und  nebeneinander  ange- 
ordnet  und  miteinander  verbunden  sind. 

10 
15.  Wand  nach  Anspruch  14,  dadurch  gekennzeichnet, 

daß  benachbarte  Wandbauelemente  (10;  30)  einer 
Lage  über  die  stirnseitig  angeordneten  Außenflä- 
chen  der  Stegplatten  (13,  14)  miteinander  Verbun- 

ds  den  sind. 

16.  Wand  nach  Anspruch  Moder  15,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  die  Wandbauelemente  (10;  30)  mit- 
einander  verleimt  oder  verklebt  und/oder  verklam- 

20  mert  und/oder  verschraubt  und/oder  vernagelt  und/ 
oder  verdübelt  sind. 

17.  Wand  nach  einem  der  Ansprüche  14  bis  16,  da- 
durch  gekennzeichnet,  daß  der  von  den  Wandplat- 

25  ten  begrenzte  Innenraum  der  Wand  mit  Dämm-Ma- 
terial  (26)  ausgefüllt  ist. 

18.  Wand  nach  einem  der  Ansprüche  14  bis  17,  da- 
durch  gekennzeichnet,  daß  die  Wandplatten  (11, 

30  12)  der  unteren  Lage  der  Wandbauelemente  (10) 
eine  Bodenschwelle  (22)  einer  Gebäudekonstrukti- 
on  zwischen  sich  aufnehmen  und  mit  dieser  verbun- 
den  sind. 

35  19.  Wand  nach  einem  der  Ansprüche  14  bis  18,  da- 
durch  gekennzeichnet,  daß  die  Wandplatten  (31, 
32)  eine  Stütze  (28)  einer  Gebäudekonstruktion 
zwischen  sich  aufnehmen  und  mit  dieser  verbun- 
den  sind. 

40 
20.  Wand  nach  einem  der  Ansprüche  14  bis  19,  da- 

durch  gekennzeichnet,  daß  zur  Bildung  einer  Ecke 
zwischen  zwei  Wandbauelementen  (19)  ein  Win- 
kelstück  (29)  angeordnet  ist,  das  über  Verbindungs- 

45  elemente  (15,  1  6)  mit  den  Wandbauelementen  (10) 
in  Eingriff  steht. 

Claims 

1  .  Wall  element  for  forming  a  building  wall  with  two  ver- 
tical,  parallel  wall  plates  (11,  12;  31  ,  32)  made  from 
wood  or  a  wooden  material,  which  are  kept  spaced 
by  means  of  at  least  one  web  plate  (13,  14)  made 
from  wood  or  a  wooden  material  and  which  is  di- 
rected  substantially  perpendicularly  to  the  wall 
plates  (11,  12;  31,  32),  which  are  provided  on  their 
top,  their  bottom  and  their  end  faces  with  joining  el- 

50 

55 
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ements  in  the  form  of  grooves  (16)  and  tongues 
915)  for  engaging  with  corresponding  joining  ele- 
ments  of  adjacent  wall  elements  (1  0),  characterized 
in  that  two  vertical  web  plates  (1  3,  1  4)  are  provided, 
whose  outside  terminates  flush  with  the  end  faces 
of  the  wall  plates  (1  1  ,  1  2;  31  ,  32),  so  that  a  hollow 
box  with  a  rectangular  cross-section  and  open  on 
the  top  and  bottom  is  formed. 

2.  Wall  element  according  to  claim  1  ,  characterized  in 
that  the  top  of  the  web  plates  (13,  14)  terminates 
flush  with  the  tops  of  the  wall  plates  (1  1  ,  1  2;  31  ,  32). 

3.  Wall  element  according  to  claim  1  or  2,  character- 
ized  in  that  the  underside  (13a)  of  the  web  plates 
(13,  1  4)  is  at  a  certain  distance  above  the  underside 
of  the  wall  plates  (11,  12;  31,  32). 

4.  Wall  element  according  to  one  of  the  Claims  1  to  4, 
characterized  in  that  the  wall  plates  (11,  12;  31  ,  32) 
and  the  web  plates  (13,  14)  are  glued  or  adhered 
and/or  clamped  and/or  screwed  and/or  nailed  and/ 
or  pinned  together. 

5.  Wall  element  according  to  one  of  the  Claims  1  to  4, 
characterized  in  that  the  inner  space  (30)  of  the  wall 
element  (10)  bounded  by  the  wall  plates  and  the 
web  plates  is  filled  with  insulating  material  (26). 

6.  Wall  element  according  to  one  of  the  Claims  1  to  5, 
characterized  in  that  the  outside  of  the  outer  wall 
plate  (12;  31)  is  provided  with  afacing  (18). 

7.  Wall  element  according  to  claim  6,  characterized  in 
that  the  facing  is  kept  spaced  from  the  outer  wall 
plate  (12;  31  )  by  a  support  structure  (1  9). 

8.  Wall  element  according  to  claim  6  or  7,  character- 
ized  in  that  the  facing  (18)  is  formed  by  a  profile 
boarding  (1  8a),  plaster  or  a  clinker  finish. 

9.  Wall  element  according  to  one  of  the  Claims  1  to  8, 
characterized  in  that  the  wall  plates  (10,11)  are  sub- 
stantially  planar. 

10.  Wall  element  according  to  one  of  the  Claims  1  to  8, 
characterized  in  that  the  wall  plates  (31,  32)  are 
bent. 

11.  Wall  element  according  to  claim  10,  characterized 
in  that  the  wall  plates  (31,  32)  comprise  intercon- 
nected  plate  elements  (31a,  31b,  32a,  32b). 

12.  Wall  element  according  to  claim  11,  characterized 
in  that  the  plate  elements  (31a,  31b,  32a,  32b)  are 
interconnected  by  means  of  detachable  fittings 
(33). 

13.  Wall  element  according  to  claim  11  or  12,  charac- 
terized  in  that  the  plate  elements  (31a,  31b,  32a, 
32b)  are  at  a  right  angle  to  one  another. 

5  14.  Wall  formed  from  a  plurality  of  wall  elements  ac- 
cording  to  one  of  the  Claims  1  to  13,  characterized 
in  that  the  wall  elements  (10;  30)  are  juxtaposed  and 
superimposed  in  several  layer  and  interconnected. 

10  15.  Wall  according  to  claim  14,  characterized  in  that  ad- 
jacent  wall  elements  (1  0;  30)  of  a  layer  are  intercon- 
nected  by  means  of  the  f  rontally  arranged  outer  fac- 
es  of  the  web  plates  (13,  14). 

is  16.  Wall  according  to  claim  14  or  15,  characterized  in 
that  the  wall  elements  (10,  30)  are  glued  or  adhered 
and/or  clamped  and/or  screwed  and/or  nailed  and/ 
or  pinned  together. 

20  17.  Wall  according  to  one  of  the  Claims  14  to  16,  char- 
acterized  in  that  the  inner  space  of  the  wall  bounded 
by  the  wall  plates  is  filled  with  insulating  material 
(26). 

25  18.  Wall  according  to  one  of  the  Claims  14  to  17,  char- 
acterized  in  that  the  wall  plates  (11  ,  12)  of  the  lower 
layer  of  wall  elements  (10)  receive  between  them  a 
tie  (22)  of  a  building  structure  and  are  connected 
thereto. 

30 
19.  Wall  according  to  one  of  the  Claims  14  to  18,  char- 

acterized  in  that  the  wall  plates  (31  ,  32)  receive  be- 
tween  them  a  support  (28)  of  a  building  structure 
and  are  connected  thereto. 

35 
20.  Wall  according  to  one  of  the  Claims  14  to  19,  char- 

acterized  in  that,  for  forming  a  corner  between  two 
wall  elements  (19),  a  bend  (29)  is  provided,  which 
engages  by  means  of  connecting  elements  (1  5,  1  6) 

40  with  the  wall  elements  (10). 

Revendications 

45  1.  Element  de  construction  de  paroi  pour  laconfection 
d'une  paroi  de  bätiment  presentant  deux  panneaux 
muraux  verticaux  (11,12;  31  ,32)  en  bois  ou  en  ma- 
teriau  de  bois,  disposes  paralleles  cöte  ä  cöte,  es- 
paces  au  moyen  d'au  moins  une  plaque-entretoise 

so  (13,14)  en  bois  ou  en  materiau  de  bois  sensible- 
ment  perpendiculaire  aux  panneaux,  les  panneaux 
(11,12;  31,32)  presentant  sur  leur  face  inferieure, 
superieure,  et  frontales  des  elements  de  liaison  en 
forme  de  rainures  (1  6)  et  languettes  (15)  venant  en 

55  prise  avec  des  elements  de  liaison  correspondants 
des  elements  de  construction  de  paroi  (10)  voisine, 
caracterise  en  ce  que  sont  prevues  deux  plaques 
entretoises  verticales  (13,14)  dont  les  faces  exte- 
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rieures  viennent  en  contact  coplanaire  avec  les  fa- 
ces  frontales  des  panneaux  (11  ,12;31  ,32)  de  facon 
ä  delimiter  un  caisson  creux  ouvert  du  cöte  supe- 
rieur  et  interieur  et  presentant  une  section  en  angle 
droit.  5 

2.  Element  de  construction  de  paroi  selon  la  revendi- 
cation  1  caracterise  en  ce  que  la  face  superieure 
des  plaques-entretoises  (13,14)  et  les  faces  supe- 
rieures  des  panneaux  muraux  (11  ,12;31  ,32)  pre-  10 
sentent  un  assemblage  coplanaire. 

3.  Element  de  construction  de  paroi  selon  la  revendi- 
cation  1  ou  2  caracterise  ence  que  la  face  inferieure 
(13a)  des  plaques-entretoises  (13,14)  se  trouve  15 
maintenue  ä  distance  au-dessus  de  la  face  inferieu- 
re  des  panneaux  muraux  (11,12;  31  ,32). 

4.  Element  de  construction  de  paroi  selon  l'une  des 
revendications  1  ä  4,  caracterise  en  ce  que  les  pan-  20 
neaux  muraux  (11  ,12  ;  31  ,32)  et  les  plaques-entre- 
toises  (13,14)  sont  colles  entre  eux  ou/et  agrafes 
et/ou  Visses  et/ou  cloues  et/ou  assembles  par  che- 
villes. 

25 
5.  Element  de  construction  de  paroi  selon  l'une  des 

revendications  1  ä  4  ,  caracterise  en  ce  que  l'espa- 
ce  interieur  (30)  de  l'element  de  construction  de  pa- 
roi  (1  0)  delimite  par  les  panneaux  muraux  et  les  pla- 
ques-entretoises  est  occupe  par  un  materiau  iso-  30 
lant  (26). 

6.  Element  de  construction  de  paroi  selon  l'une  des 
revendications  1  ä  5,  caracterise  en  ce  que  le  pan- 
neau  mural  exterieur  (12  ;  31)  est  garni  d'un  pare-  35 
ment  (18)  sur  sa  face  exterieure. 

7.  Element  de  construction  de  paroi  selon  la  revendi- 
cation  6,  caracterise  en  ce  que  le  parement  est 
maintenu  ecarte  du  panneau  mural  exterieur  (12  ;  40 
31)  au  moyen  d'une  charpente  d'appui  (19). 

8.  Element  de  construction  de  paroi  selon  l'une  des 
revendications  6  ou  7,  caracterise  en  ce  que  le  pa- 
rement  (18)  est  constitue  par  un  coffrage  ä  profiles  45 
(1  8a),  par  un  enduit  ou  par  une  protection  ref  ractai- 
re. 

9.  Element  de  construction  de  paroi  selon  l'une  quel- 
conque  des  revendications  1  ä  8  ,  caracterise  en  ce  so 
que  les  panneaux  muraux  (10,11)  sont  sensible- 
ment  planes. 

10.  Element  de  construction  de  paroi  selon  l'une  quel- 
conque  des  revendication  1  ä  8,  caracterise  en  ce  55 
que  les  panneaux  muraux  (31  ,  32)  sont  coudes. 

11.  Element  de  construction  de  paroi  selon  la  revendi- 

cation  10,  caracterise  en  ce  que  les  panneaux  mu- 
raux  (31  ,  32)  se  composent  de  deux  elements  de 
panneaux  (31a,  31b,  32a,  32b)  relies  entre  eux. 

12.  Element  de  construction  de  paroi  selon  la  revendi- 
cation  11,  caracterise  en  ce  que  les  elements  de 
panneaux  (31  a,  31  b,  32a,  32b)  sont  relies  entre  eux 
par  des  ferrures  amovibles  (33). 

13.  Element  de  construction  de  paroi  selon  la  revendi- 
cation  1  1  ou  1  2,  caracterise  en  ce  que  les  elements 
de  panneaux  (31  a,  31  b,  32a,  32b)  sont  disposes  de 
facon  ä  former  un  angle  droit  entre  eux. 

14.  Paroi  realisee  ä  partir  de  plusieurs  elements  de 
construction  selon  l'une  des  revendications  1  ä  13, 
caracterisee  en  ce  que  les  elements  de  construc- 
tion  (10  ;  30)  sont  disposes  en  plusieurs  couches 
superposees  et  juxtaposees  et  en  ce  qu'ils  sont  re- 
lies  entre  eux. 

15.  Paroi  selon  la  revendication  14,  caracterisee  en  ce 
que  les  elements  de  construction  voisins  (10  ;  30) 
d'une  meme  couche  sont  relies  entre  eux  par  les 
faces  exterieures  des  plaques-entretoises  (13,  14) 
disposees  frontalement. 

16.  Paroi  selon  l'une  des  revendications  14  ou  15,  ca- 
racterisee  en  ce  que  les  elements  de  construction 
(10  ;  30)  sont  colles  et/ou  agrafes  et/ou  Visses  et/ 
ou  cloues  et/ou  assembles  par  chevilles. 

17.  Paroi  selon  l'une  quelconquedes  revendications  14 
ä  16,  caracterisee  en  ce  que  l'espace  interieur  de 
la  paroi  delimite  par  les  panneaux  muraux  est  oc- 
cupe  par  un  materiau  isolant  (26). 

18.  Paroi  selon  l'une  quelconquedes  revendications  14 
ä  17,  caracterisee  en  ce  que  les  panneaux  muraux 
(11,  12)  de  la  couche  inferieure  des  elements  de 
construction  (10)  d'une  construction  immobiliere 
bordent  une  sabliere  (22)  et  sont  relies  ä  celle-ci. 

19.  Paroi  selon  l'une  quelconquedes  revendications  14 
ä  18,  caracterisee  en  ce  que  les  panneaux  muraux 
(31,  32)  d'une  construction  immobiliere  sont  sepa- 
res  par  un  etai  (28)  et  sont  relies  ä  celui-ci. 

20.  Paroi  selon  l'une  quelconque  des  revendications  1  4 
ä  1  9,  caracterisee  en  ce  que  pour  former  l'angle  en- 
tre  deux  elements  de  construction  de  paroi  (19)  on 
utilise  un  coude  (29)  venant  en  prise  avec  les  ele- 
ments  de  construction  de  paroi  (10)  par  des  ele- 
ments  de  liaison  (15,16). 
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